29. FEBRUAR 2024 - Gesetz zur Einführung von Buch 2 des Strafgesetzbuches
(Artikel 1 und 3 bis 119)


(Belgisches Staatsblatt vom 3. September 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.


FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


29. FEBRUAR 2024 - Gesetz zur Einführung von Buch 2 des Strafgesetzbuches


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Vorhergehende Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


(...)


KAPITEL 3 - Abänderungsbestimmungen


Abschnitt 1 - Abänderungen des Militärstrafgesetzbuches


Art. 3 - In Artikel 14quater Absatz 1 des Militärstrafgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2003, werden die Wörter "in den Artikeln 443 bis 452" durch die Wörter "in den Artikeln 240 bis 246" ersetzt.


Art. 4 - In Artikel 15 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 19. Juli 1934, werden die Wörter "in den Artikeln 113 bis 119, 121 bis 123 und 123quater" durch die Wörter "in den Artikeln 565 bis 571, 573 bis 577, 581 bis 584 und 597 bis 611" ersetzt.


Art. 5 - Artikel 18bis desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 30. Juni 1961, wird aufgehoben.


Art. 6 - In Artikel 32 desselben Gesetzbuches werden die Wörter "Artikel 134" durch die Wörter "Artikel 401" ersetzt.


Art. 7 - Artikel 33 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 24. Juli 1923 und abgeändert durch das Gesetz vom 23. Januar 2003, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 2 werden die Wörter "in Artikel 399" durch die Wörter "in Artikel 195" ersetzt.

2. In Absatz 3 werden die Wörter "in Artikel 400" durch die Wörter "in Artikel 196" und die Wörter "in Artikel 401" durch die Wörter "in Artikel 197" ersetzt.


Art. 8 - In Artikel 35 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 23. Januar 2003, werden die Wörter "Artikel 399" durch die Wörter "Artikel 195", die Wörter "Artikel 400" durch die Wörter "Artikel 196" und die Wörter "Artikel 401" durch die Wörter "Artikel 197" ersetzt.


Art. 9 - In Artikel 39 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 23. Januar 2003, werden die Wörter "Artikel 401 § 1" durch die Wörter "Artikel 197" und die Wörter "Artikel 401 § 2" durch die Wörter "Artikel 198 Nr. 4" ersetzt.


Art. 10 - In Artikel 41 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz vom 23. Januar 2003, werden die Wörter "in den Artikeln 398, 400 und 401" durch die Wörter "in den Artikeln 194, 195, 196, 197 und 198" ersetzt.


Abschnitt 2 - Abänderungen des einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches


Art. 11 - In Artikel 5ter des einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Dezember 2002 und abgeändert durch das Gesetz vom 10. August 2005, werden die Wörter "oder auf die in Artikel 505 des Strafgesetzbuches erwähnten Sachen" durch die Wörter "oder auf die in den Artikeln 501, 502 und 503 des Strafgesetzbuches erwähnten Sachen" ersetzt.


Art. 12 - Artikel 6 desselben einleitenden Titels, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 19. Dezember 2003, wird wie folgt abgeändert:

1. In Nr. 1 werden die Wörter "eines Verbrechens oder Vergehens gegen die Sicherheit des Staates" durch die Wörter "einer Straftat gegen die Landesverteidigung und die wesentlichen Interessen Belgiens oder gegen die internationalen Beziehungen" ersetzt.

2. In Nr. 1bis werden die Wörter "in Buch II Titel Ibis des Strafgesetzbuches " durch die Wörter "in Buch 2 Titel 1 des Strafgesetzbuches" ersetzt.

3. In Nr. 1ter werden die Wörter "in Buch II Titel Iter des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in Buch 2 Titel 4 Kapitel 1 des Strafgesetzbuches" ersetzt.

4. In Nr. 2 wird der Satz "eines Verbrechens oder Vergehens gegen das Vertrauen in den Staat, wie vorgesehen in den Kapiteln I, II und III von Buch II Titel III des Strafgesetzbuches, oder eines in den Artikeln 497 und 497bis vorgesehenen Vergehens, wenn das Verbrechen oder das Vergehen entweder den Euro oder Münzen, die in Belgien als gesetzliches Zahlungsmittel gelten, oder Gegenstände, die dazu bestimmt sind, diese Münzen herzustellen, nachzumachen oder zu verfälschen, oder Wertpapiere, Papiere, Siegel, Stempel oder Prägeutensilien des Staates oder der belgischen öffentlichen Verwaltungen oder Einrichtungen, zum Gegenstand hat" durch den Satz "eines Verstoßes gegen die Bestimmungen über den Schutz von Währungen, Wertpapieren, Sicherheitsmerkmalen und Siegeln, Stempeln, Prägestempeln und Prägeutensilien, wie in Buch 2 Titel 5 Kapitel 1 des Strafgesetzbuches erwähnt, oder eines Verstoßes gegen Artikel 481 des Strafgesetzbuches, wenn der Verstoß Währungen, die in Belgien als gesetzliches Zahlungsmittel gelten, Wertpapiere, zur Herstellung von Währungen und Wertpapieren bestimmtes Material, Sicherheitsmerkmale und Siegel, Stempel, Prägestempel und Prägeutensilien zum Gegenstand hat" ersetzt.

5. In Nr. 3 wird der Satz "eines Verbrechens oder Vergehens gegen das Vertrauen in den Staat, wie durch dieselben Bestimmungen vorgesehen, wenn das Verbrechen oder das Vergehen entweder Münzen, die in Belgien nicht als gesetzliches Zahlungsmittel gelten, oder Gegenstände, die dazu bestimmt sind, diese Münzen herzustellen, nachzumachen oder zu verfälschen, oder Wertpapiere, Papiere, Siegel, Stempel oder Prägeutensilien eines anderen Landes zum Gegenstand hat" durch den Satz "eines Verstoßes gegen die Bestimmungen über den Schutz von Währungen, Wertpapieren, Sicherheitsmerkmalen und Siegeln, Stempeln, Prägestempeln und Prägeutensilien, wie in denselben Bestimmungen erwähnt, wenn der Verstoß Währungen, die in Belgien nicht als gesetzliches Zahlungsmittel gelten, Wertpapiere, zur Herstellung von Währungen und Wertpapieren bestimmtes Material, Sicherheitsmerkmale und Siegel, Stempel, Prägestempel und Prägeutensilien eines anderen Staates zum Gegenstand hat" ersetzt.


Art. 13 - In Artikel 7 § 2 Absatz 2 desselben einleitenden Titels, ersetzt durch das Gesetz vom 16. März 1964, werden die Wörter "im Sinne von Artikel 117 Absatz 2 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "im Sinne von Artikel 564 Nr. 1 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


Art. 14 - Artikel 10 desselben einleitenden Titels, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 15. Juli 2013, wird wie folgt abgeändert:

1. In Nr. 1 werden die Wörter "eines Verbrechens oder Vergehens gegen die Sicherheit des Staates" durch die Wörter "einer Straftat gegen die Landesverteidigung und die wesentlichen Interessen Belgiens oder gegen die internationalen Beziehungen" ersetzt.

	2. In Nr. 1bis Absatz 1 werden die Wörter "in Buch II Titel Ibis des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in Buch 2 Titel 1 des Strafgesetzbuches" ersetzt.

	3. In Nr. 1bis Absatz 3 Nr. 2 werden die Wörter "in Buch II Titel Ibis des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in Buch 2 Titel 1 des Strafgesetzbuches" ersetzt.

	4. In Nr. 4 werden die Wörter "einer vorsätzlichen Tötung oder vorsätzlichen körperlichen Schädigung, der Vergewaltigung, des sexuellen Übergriffs oder der Denunziation beim Feind, begangen gegen einen Staatsangehörigen Belgiens, gegen einen Ausländer, der zum Zeitpunkt des Beginns der Kampfhandlungen in Belgien wohnte, oder gegen einen Staatsangehörigen eines Landes, das Verbündeter Belgiens im Sinne von Artikel 117 Absatz 2 des Strafgesetzbuches ist" durch die Wörter "der vorsätzlichen Tötung oder vorsätzlichen Beeinträchtigung der Unversehrtheit, der Vergewaltigung, der Beeinträchtigung der sexuellen Unversehrtheit oder der Denunziation beim Feind, begangen gegen einen Staatsangehörigen Belgiens, gegen einen Ausländer, der zum Zeitpunkt des Beginns der Kampfhandlungen in Belgien wohnte, oder gegen einen Staatsangehörigen eines Landes, das Verbündeter Belgiens im Sinne von Artikel 564 Nr. 1 des Strafgesetzbuches ist" ersetzt.

	5. In Nr. 5 Absatz 2 werden die Wörter "in den Artikeln 347bis, 393 bis 397 und 475 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in den Artikeln 226 bis 229, 96 bis 99 und 101 des Strafgesetzbuches" ersetzt.

	6. In Nr. 5 Absatz 3 Nr. 2 werden die Wörter "in den Artikeln 347bis, 393 bis 397 und 475 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in den Artikeln 226 bis 229, 96 bis 99 und 101 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 15 - Artikel 10ter desselben einleitenden Titels, eingefügt durch das Gesetz vom 13. April 1995 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. März 2022, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 1 Nr. 1 werden die Wörter "in den Artikeln 417/25 bis 417/38, 417/44, 417/45, 433quater/1, 433quater/4 und 433quinquies bis 433octies des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in den Artikeln 152 bis 165, 171, 172, 258 bis 261, 265 und 268 des Strafgesetzbuches" ersetzt.

	2. In Absatz 1 Nr. 1bis werden die Wörter "in den Artikeln 433novies/2 bis 433novies/10" durch die Wörter "in den Artikeln 276 bis 284" ersetzt.

	3. In Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter "in den Artikeln 417/7 bis 417/19, 417/21, 417/22, 417/24, 417/56 und 409 desselben Gesetzbuches" durch die Wörter "in den Artikeln 134 bis 146, 148, 149, 151 und 206 bis 211 des Strafgesetzbuches" ersetzt.

	4. In Absatz 1 Nr. 3 werden die Wörter "in den Artikeln 77bis bis 77quinquies des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern und" aufgehoben.

	5. In Absatz 1 Nr. 4 werden die Wörter "in Buch II, Titel 1ter des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in Buch 2 Titel 4 Kapitel 1 des Strafgesetzbuches" ersetzt.

	6. In Absatz 3 Nr. 2 werden die Wörter "in Artikel 137 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in Artikel 371 des Strafgesetzbuches" ersetzt.




	Art. 16 - Artikel 10quater desselben einleitenden Titels, eingefügt durch das Gesetz vom 10. Februar 1999 und ersetzt durch das Gesetz vom 11. Mai 2007, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 Nr. 1 werden die Wörter "in den Artikeln 246 bis 249 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in Artikel 638 §§ 1, 2 und 3 Nr. 2 und 3 des Strafgesetzbuches" ersetzt.

	2. In § 1 Nr. 2 werden die Wörter "in Artikel 250 desselben Gesetzbuches" durch die Wörter "in Artikel 638 § 3 Nr. 1 desselben Gesetzbuches" ersetzt.

	3. In § 2 werden die Wörter "in Artikel 250 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in Artikel 638 § 3 Nr. 1 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 17 - Artikel 12 Absatz 1 desselben einleitenden Titels, ersetzt durch das Gesetz vom 6. Februar 2012 und abgeändert durch das Gesetz vom 5. Mai 2019, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Nr. 1 werden die Wörter "in Artikel 137 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in Artikel 371 des Strafgesetzbuches" ersetzt.

	2. In Nr. 1/1 werden die Wörter "in den Artikeln 347bis, 393 bis 397 und 475 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in den Artikeln 96 bis 98, 100, 101 und 226 bis 230 des Strafgesetzbuches" ersetzt.

	3. In Nr. 2 werden die Wörter "in den Artikeln 347bis, 393 bis 397 und 475 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in den Artikeln 96 bis 98, 100, 101 und 226 bis 230 des Strafgesetzbuches" ersetzt.

	4. In Nr. 4 werden die Wörter "in Artikel 137 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in Artikel 371 des Strafgesetzbuches" ersetzt.

	
	Art. 18 - In Artikel 12bis Absatz 3 Nr. 2 desselben einleitenden Titels, eingefügt durch das Gesetz vom 17. April 1986 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 22. Dezember 2003, werden die Wörter "in Buch II Titel Ibis des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in Buch 2 Titel 1 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 19 - Artikel 21 Absatz 1 desselben einleitenden Titels, ersetzt durch das Gesetz vom 5. Februar 2016 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. März 2022, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Nr. 1 zweiter Gedankenstrich werden die Wörter "in den Artikeln 102 Absatz 2, 122 Punkt 3, 138 § 1 Absatz 1 Nr. 9, 393 oder 417/2 Absatz 3 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in den Artikeln 96, 117 und 118, 371 § 2, für Straftaten, die mit einer Strafe der Stufe 6 oder mit einer Zuchthausstrafe von fünfzehn bis zu zwanzig Jahren bestraft werden, 555 und 607 Nr. 3 des Strafgesetzbuches" ersetzt.

	2. In Nr. 2 werden die Wörter "in Artikel 417/12 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in Artikel 139 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 20 - Artikel 21bis desselben einleitenden Titels, ersetzt durch das Gesetz vom 14. November 2019 und abgeändert durch das Gesetz vom 21. März 2022, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Nr. 1 werden die Wörter "in den Artikeln 136bis, 136ter und 136quater des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in den Artikeln 82 bis 88 des Strafgesetzbuches" ersetzt.

	2. In Nr. 2 werden die Wörter "in den Artikeln 417/7 bis 417/22, 417/24 bis 417/38, 417/44, 417/56, 409 und 433quinquies § 1 Absatz 1 Nr. 1 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in den Artikeln 134 bis 149, 151 bis 165, 171, 206 bis 211 und 258 § 1 Absatz 1 Nr. 1 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


Abschnitt 3 - Abänderungen des Strafprozessgesetzbuches


	Art. 21 - In Artikel 28sexies § 3 Absatz 2 des Strafprozessgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 12. März 1998, werden die Wörter "Artikel 507bis" durch die Wörter "Artikel 683" ersetzt.


	Art. 22 - Artikel 39bis desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 28. November 2000 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. März 2022, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 6 Absatz 6 werden die Wörter "in den Artikeln 137 § 3 Nr. 6, 140bis, 417/9, 417/10 oder 417/44" durch die Wörter "in den Artikeln 136, 137, 171, 371 § 3 Absatz 1 Nr. 6, 376 oder 377" ersetzt.

	2. In § 9 Absatz 2 werden die Wörter "Artikel 458" durch die Wörter "Artikel 352" ersetzt.


	Art. 23 - In Artikel 39ter desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016, wird § 3, abgeändert durch das Gesetz vom 6. Dezember 2022, wie folgt ersetzt:

	"§ 3 - Jede Person, die aufgrund ihres Amtes Kenntnis von der Maßnahme erlangt oder dabei mitwirkt, unterliegt der Schweigepflicht.

	Die in § 1 Absatz 1 erwähnten natürlichen oder juristischen Personen sind verpflichtet, ihre Mitwirkung zu gewähren."


	Art. 24 - In Artikel 46 Nr. 2 desselben Gesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 24. November 1997, werden die Wörter "in den Artikeln 398 bis 405" durch die Wörter "in den Artikeln 194 bis 198" ersetzt.


	Art. 25 - In Artikel 46bis desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 10. Juni 1998, werden in § 2 Absatz 1, ersetzt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016, zwischen dem Wort "mitzuteilen," und dem Wort "verschaffen" die Wörter "sind verpflichtet, ihre Mitwirkung zu gewähren, und" eingefügt.


	Art. 26 - Artikel 46bis/1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 17. Mai 2017 und abgeändert durch das Gesetz vom 6. Dezember 2022, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "in Buch II Titel Iter" durch die Wörter "in Buch 2 Titel 4 Kapitel 1" ersetzt.

	 2. In § 2 Absatz 1 werden die Wörter "in Artikel 458" durch die Wörter "in Artikel 352" ersetzt.

	3. In § 2 wird Absatz 1 durch folgenden Satz ergänzt: "Sie sind verpflichtet, ihre Mitwirkung zu gewähren."

	
	Art. 27 - Artikel 46quinquies § 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 27. Dezember 2005 und abgeändert durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 1 werden die Wörter "in Artikel 324bis" durch die Wörter "in Artikel 406" ersetzt.

	2. In Absatz 2 zweiter Gedankenstrich werden die Wörter "im Sinne der Artikel 479, 480 und 481 des Strafgesetzbuches" aufgehoben.


	Art. 28 - In Artikel 47bis § 6 Nr. 8 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 21. November 2016, werden die Wörter "in Artikel 458" durch die Wörter "in Artikel 669" ersetzt.

	
	Art. 29 - In Artikel 47octies § 1 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 6. Januar 2003, werden die Wörter "in Artikel 324bis" durch die Wörter "in Artikel 406" ersetzt.


	Art. 30 - In Artikel 47novies/1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Juli 2018, werden die Wörter "in Artikel 324bis des Strafgesetzbuches" jeweils durch die Wörter "in Artikel 406 des Strafgesetzbuches" und die Wörter "in Buch 2 Titel 1ter des Strafgesetzbuches" jeweils durch die Wörter "in Buch 2 Titel 4 Kapitel 1 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 31 - In Artikel 47novies/2 § 4 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Juli 2018, werden die Wörter "Artikel 458" durch die Wörter "Artikel 352" ersetzt.


	Art. 32 - In Artikel 47duodecies § 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 27. Dezember 2005, werden die Wörter "in den Artikeln 137 bis 141" jeweils durch die Wörter "in den Artikeln 371 bis 386" ersetzt.


	Art. 33 - Artikel 56bis desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 6. Januar 2003 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 22. Juli 2018, wird wie folgt abgeändert:

	1. Die Wörter "in Artikel 324bis" werden jeweils durch die Wörter "in Artikel 406" ersetzt.

	2. In Absatz 2 zweiter Gedankenstrich werden die Wörter "im Sinne der Artikel 479, 480 und 481 des Strafgesetzbuches" aufgehoben.

	3. In Absatz 3 werden die Wörter "in Buch 2 Titel 1ter" durch die Wörter "in Buch 2 Titel 4 Kapitel 1" ersetzt.


	Art. 34 - In Artikel 61quater § 3 Absatz 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 12. März 1998, werden die Wörter "in Artikel 507bis" durch die Wörter "in Artikel 683" ersetzt.


	Art. 35 - In Artikel 62bis desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 27. März 1969, werden in Absatz 4, eingefügt durch das Gesetz vom 27. Dezember 2005, die Wörter "in den Artikeln 137 bis 141" durch die Wörter "in den Artikeln 371 bis 386" ersetzt.


	Art. 36 - In Artikel 80 desselben Gesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. Dezember 2009, werden die Wörter "eine Geldbuße von höchstens tausend Euro" durch die Wörter "die durch das Gesetz vorgesehene Strafe" ersetzt.


	Art. 37 - In Artikel 86bis desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 8. April 2002, werden in § 2, abgeändert durch das Gesetz vom 5. August 2003, die Wörter "in Artikel 324bis" durch die Wörter "in Artikel 406" ersetzt.


	Art. 38 - In Artikel 86ter Absatz 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 8. April 2002, werden die Wörter "in Kapitel V von Titel III oder in Kapitel V von Titel VIII von Buch II" durch die Wörter "in Titel 3 Kapitel 6 Abschnitt 3 oder in Titel 8 Kapitel 5 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 von Buch 2" ersetzt.


	Art. 39 - In Artikel 86quater desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 8. April 2002, werden die Wörter "in Kapitel V von Titel III oder in Kapitel V von Titel VIII von Buch II" durch die Wörter "in Titel 3 Kapitel 6 Abschnitt 3 oder in Titel 8 Kapitel 5 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 von Buch 2" ersetzt.


	Art. 40 - In Artikel 86quinquies Absatz 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 8. April 2002 und abgeändert durch das Gesetz vom 5. August 2003, werden die Wörter "in Artikel 324bis" durch die Wörter "in Artikel 406" ersetzt.


	Art. 41 - In Artikel 88quater desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 28. November 2000, wird § 3, ersetzt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016 und abgeändert durch das Gesetz vom 6. Dezember 2022, wie folgt ersetzt:

	"Die Personen, deren Mitwirkung auf der Grundlage der Paragraphen 1 und 2 gefordert wird, sind verpflichtet, ihre Mitwirkung zu gewähren."


	Art. 42 - Artikel 90ter desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 30. Juni 1994 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 31. Juli 2023, wird wie folgt abgeändert:

	1. Paragraph 2 wird wie folgt ersetzt:

	"§ 2 - Die Straftaten, die die in § 1 erwähnte Maßnahme rechtfertigen, sind diejenigen, die in folgenden Rechtsvorschriften erwähnt sind:

	1. in den Artikeln 542 bis 545 und 551 bis 559 des Strafgesetzbuches,

	2. in den Artikeln 82 bis 88 desselben Gesetzbuches und in Artikel 41 des Gesetzes vom 29. März 2004 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof und den internationalen Strafgerichten,

	3. in Buch 2 Titel 4 Kapitel 1 desselben Gesetzbuches,

	4. in Artikel 219 desselben Gesetzbuches, wenn die in Artikel 230 Nr. 1 desselben Gesetzbuches vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind,

	5. in den Artikeln 427 und 428 desselben Gesetzbuches,

	6. in den Artikeln 439 und 445 desselben Gesetzbuches,

	7. in Artikel 451 desselben Gesetzbuches,

	8. in den Artikeln 638 und 639 desselben Gesetzbuches,

	9. in den Artikeln 342 bis 346 desselben Gesetzbuches,

	10. in den Artikeln 406 bis 409 desselben Gesetzbuches,

	11. in den Artikeln 231, 232 und 234 desselben Gesetzbuches, sofern eine Anzeige erstattet worden ist,

	12. in Artikel 233 desselben Gesetzbuches,

	13. in den Artikeln 226 bis 229 desselben Gesetzbuches,

	14. in den Artikeln 134 bis 149 desselben Gesetzbuches,

	15. in Artikel 151 desselben Gesetzbuches,

	16. in den Artikeln 152 bis 165, 171 und 172, 265 und 268 desselben Gesetzbuches,

	17. in Artikel 96 desselben Gesetzbuches,

	18. in den Artikeln 97 und 98 desselben Gesetzbuches,

	19. in den Artikeln 223 bis 225 desselben Gesetzbuches,

	20. in Artikel 340 desselben Gesetzbuches,

	21. in den Artikeln 258 bis 261 desselben Gesetzbuches,

	22. in den Artikeln 276 bis 284 desselben Gesetzbuches,

	23. in Artikel 219 desselben Gesetzbuches,

	24. in den Artikeln 467 bis 469 desselben Gesetzbuches,

	25. in Buch 2 Titel 4 Kapitel 5 und Titel 6 Kapitel 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 4 desselben Gesetzbuches,

	26. in Artikel 487 desselben Gesetzbuches,

	27. in Artikel 488 desselben Gesetzbuches,

	28. in Artikel 501 desselben Gesetzbuches, wenn die betreffenden Sachen entwendet, unterschlagen oder durch eine in diesem Artikel erwähnte Straftat erhalten wurden,

	29. in Artikel 502 Absatz 1 Nr. 1, 2 und 3 desselben Gesetzbuches,

	30. in den Artikeln 507 und 508 desselben Gesetzbuches,

	31. in Artikel 513 desselben Gesetzbuches, wenn die in den Artikeln 507 oder 508 desselben Gesetzbuches erwähnten Umstände vorliegen,

	32. in den Artikeln 524 bis 533 desselben Gesetzbuches,

	33. in Artikel 2bis des Gesetzes vom 24. Februar 1921 über den Handel mit Giftstoffen, Schlafmitteln, Betäubungsmitteln, psychotropen Stoffen, Desinfektions- oder antiseptischen Mitteln und mit Stoffen, die zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen verwendet werden können,

	34. im Gesetz vom 28. Mai 1956 über explosions- und zündfähige Stoffe und Gemische und damit geladene Geräte,

	35. in Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 12. April 1974 über bestimmte Verrichtungen in Bezug auf Substanzen mit hormonaler, antihormonaler, anabolisierender, beta-adrenergischer, antiinfektiöser, antiparasitärer und entzündungshemmender Wirkung, der sich auf Straftaten bezieht, die gemäß dem Gesetz vom 24. Februar 1921 über den Handel mit Giftstoffen, Schlafmitteln, Betäubungsmitteln, psychotropen Stoffen, Desinfektions- oder antiseptischen Mitteln und mit Stoffen, die zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen verwendet werden können, geahndet werden,
	
	36. in Artikel 10 § 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 15. Juli 1985 über die Anwendung von Substanzen mit hormonaler, antihormonaler, beta-adrenergischer oder produktionsstimulierender Wirkung bei Tieren,

	37. in Artikel 10 des Gesetzes vom 5. August 1991 über die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Waffen, Munition und eigens zu militärischen Zwecken dienendem Material und von diesbezüglicher Technologie,

	38. in Artikel 145 § 3 des Gesetzes vom 13. Juni 2005 über die elektronische Kommunikation,

	39. in den Artikeln 8 bis 11, 14, 16, 19 Nr. 1, 2, 3, 5 und 6, 20, 22, 27 und 33 des Gesetzes vom 8. Juni 2006 zur Regelung der wirtschaftlichen und individuellen Tätigkeiten mit Waffen, auch "Waffengesetz" genannt,

	40. in den Artikeln 21 bis 26 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. März 2007 zwischen dem Föderalstaat, der Flämischen Region, der Wallonischen Region und der Region Brüssel-Hauptstadt zur Ausführung des am 13. Januar 1993 in Paris abgeschlossenen Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen,

	41. in Artikel 47 des Dekrets des Flämischen Parlaments vom 15. Juni 2012 "betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie" (über die Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr und Verbringung von Verteidigungsgütern, von anderem zu militärischen Zwecken dienendem Material, von Material zur Aufrechterhaltung der Ordnung, von zivilen Schusswaffen, Einzelteilen und Munition),

	42. in Artikel 20 des Dekrets der Wallonischen Region vom 21. Juni 2012 "relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense" (über die Einfuhr, die Ausfuhr, die Durchfuhr und die Verbringung von zivilen Waffen und Verteidigungsgütern),

	44. in Artikel 42 der Ordonnanz der Region Brüssel-Hauptstadt vom 20. Juni 2013 "relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions"/"betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan" (über die Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr und Verbringung von Verteidigungsgütern, von anderem zu militärischen Zwecken dienendem Material, von Material zur Aufrechterhaltung der Ordnung, von zivilen Schusswaffen, ihren Einzelteilen, Zubehörteilen und ihrer Munition)."

	2. In § 4 werden die Wörter "in den Artikeln 322 oder 323" durch die Wörter "in Artikel 405 oder 407" und die Wörter "in Artikel 467 Absatz 1" durch die Wörter "in Artikel 466" ersetzt.
	
	3. Im ersten Satz von § 5 werden die Wörter "in den Artikeln 137, 347bis, 434 oder 470" durch die Wörter "in den Artikeln 219, 226 bis 229, 371 oder 464" ersetzt.
	
	4. Im zweiten Satz von § 5 werden die Wörter "in Artikel 137 des Strafgesetzbuches erwähnten Straftaten, mit Ausnahme der in Artikel 137 § 3 Nr. 6 desselben Gesetzbuches erwähnten Straftat" durch die Wörter "in Artikel 371 des Strafgesetzbuches erwähnten Straftaten, mit Ausnahme der in Artikel 371 § 3 Absatz 1 Nr. 6 desselben Gesetzbuches erwähnten Straftat" ersetzt.


	Art. 43 - Artikel 90quater desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 30. Juni 1994, ersetzt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 31. Juli 2023, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 2 wird zwischen Absatz 1 und Absatz 2 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Die in Absatz 1 angegebenen Personen sind verpflichtet, ihre Mitwirkung zu gewähren. Die Modalitäten für diese Mitwirkung werden vom König auf Vorschlag des Ministers der Justiz und des für Fernmeldewesen zuständigen Ministers festgelegt."

	2. Paragraph 4 Absatz 2 wird durch folgenden Satz ergänzt:

	"Sie sind verpflichtet, ihre Mitwirkung zu gewähren."


	Art. 44 - In Artikel 91bis Absatz 1 desselben Gesetzbuches, wieder aufgenommen durch das Gesetz vom 13. April 1995 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. März 2022, werden die Wörter "in den Artikeln 347bis, 417/7 bis 417/22, 417/24 bis 417/47, 417/52 bis 417/54, 417/56, 433quater/1, 433quater/4, 398 bis 405ter, 409, 410, 422bis, 422ter, 423, 425, 426, 428, 433quinquies bis 433octies des Strafgesetzbuches und in den Artikeln 77bis bis 77quinquies des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern" durch die Wörter "in den Artikeln 134 bis 149, 151 bis 174, 183 bis 185, 187, 194 bis 198, 200, 201, 206 bis 211, 223 bis 225, 226 bis 229, 265, 268, 299 bis 304, 328 bis 330, 333 bis 335, 336 und 337 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 45 - In Artikel 92 § 1 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, wieder aufgenommen durch das Gesetz vom 28. November 2000, ersetzt durch das Gesetz vom 30. November 2011 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. März 2022, werden die Wörter "in den Artikeln 417/7 bis 417/19, 417/21, 417/22, 417/24 bis 417/36, 417/38, 417/56 und 409" durch die Wörter "in den Artikeln 134 bis 146, 148, 149, 151 bis 163, 165 und 206 bis 211" ersetzt.


	Art. 46 - In Artikel 104 § 2 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 7. Juli 2002 und abgeändert durch das Gesetz vom 5. August 2003, werden die Wörter "in Artikel 324bis" durch die Wörter "in Artikel 406" ersetzt.


	Art. 47 - In Artikel 111quater § 1 Absatz 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 5. Mai 2019, werden die Wörter "in Artikel 324bis" durch die Wörter "in Artikel 406" ersetzt.


	Art. 48 - Artikel 112quinquies § 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016, wird wie folgt ersetzt:

	"§ 2 - Die Straftaten, die die in § 1 vorgesehene Schutzmaßnahme rechtfertigen, sind diejenigen, die in folgenden Rechtsvorschriften erwähnt sind:

	- in Buch 2 Titel 4 Kapitel 1 des Strafgesetzbuches,

	- in den Artikeln 405 Absatz 2 und 407 bis 409 desselben Gesetzbuches, wenn nach vernünftigem Ermessen vermutet werden kann, dass die Vereinigung oder Organisation von Einschüchterung, Drohung oder Gewalt Gebrauch macht,

	- in Artikel 405 Absatz 3 desselben Gesetzbuches, wenn nach vernünftigem Ermessen vermutet werden kann, dass die Vereinigung von Einschüchterung, Drohung oder Gewalt Gebrauch macht, um in Artikel 90ter § 2 erwähnte Straftaten zu begehen."


	Art. 49 - In Artikel 138 desselben Gesetzbuches wird Nr. 6bis, eingefügt durch das Gesetz vom 21. Februar 1959, ersetzt durch das Gesetz vom 7. Februar 2003 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 30. Dezember 2009, wie folgt ersetzt:

	"6bis. über die in den Artikeln 106 bis 107 und 217 bis 218 des Strafgesetzbuches vorgesehenen Straftaten, wenn die Tötung oder die Körperverletzung die Folge eines Verkehrsunfalls ist,".


	Art. 50 - In Artikel 157 desselben Gesetzbuches werden die Wörter "eine Geldbuße" durch die Wörter "die durch das Gesetz vorgesehene Strafe" ersetzt.


	Art. 51 - In Artikel 184ter Absatz 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2003, werden die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 52 - In Artikel 190 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. März 2022, werden die Wörter "auf den Artikeln 417/7 bis 417/36, 417/38, 417/44, 417/46, 417/47, 417/56, 433quater/1, 433quater/4 oder auf Artikel 433quinquies" durch die Wörter "auf den Artikeln 134 bis 163, 165, 171, 173, 174, 187, 265, 268 oder auf Artikel 258" ersetzt.


	Art. 53 - In Artikel 195 Absatz 4 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 27. April 1987 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. März 2022, werden die Wörter "in Buch 2 Titel 1, 1bis und 1ter, in Artikel 417/12, in Artikel 394, wenn sie gegenüber einem oder mehreren Polizeibeamten aufgrund ihrer Eigenschaft begangen wurden, in Artikel 417/2 Absatz 3 Nr. 2 oder in Artikel 428 § 5" durch die Wörter "in Buch 2 Titel 1, Titel 4 Kapitel 1 und Titel 8 Kapitel 1 bis 3, in Artikel 139, in Artikel 97, wenn sie gegenüber einem oder mehreren Polizeibeamten aufgrund ihrer Eigenschaft begangen wurden, in Artikel 118 oder in Artikel 225" ersetzt.


	Art. 54 - Artikel 216 § 1 Absatz 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 5. Februar 2016 und abgeändert durch das Gesetz vom 21. März 2022, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Nr. 2 werden die Wörter "in den Artikeln 417/11 bis 417/22" durch die Wörter "in den Artikeln 138 bis 149" ersetzt.

	2. In Nr. 3 werden die Wörter "in den Artikeln 417/25 bis 417/41, 417/44 bis 417/47, 417/52 und 417/54" durch die Wörter "in den Artikeln 152 bis 168, 171 bis 174, 183 und 185" ersetzt.

	3. In Nr. 4 werden die Wörter "in den Artikeln 393 bis 397" durch die Wörter "in den Artikeln 96 bis 98, 100 und 101" ersetzt.


	Art. 55 - In Artikel 216/5 § 1 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Juli 2018, werden die Wörter "in Buch 2 Titel 1ter" jeweils durch die Wörter "in Buch 2 Titel 4 Kapitel 1" ersetzt.


	Art. 56 - In Artikel 216bis § 2 desselben Gesetzbuches, werden in Absatz 10, eingefügt durch das Gesetz vom 18. März 2018, die Wörter "in Artikel 460ter" durch die Wörter "in Artikel 669" ersetzt.


	Art. 57 - In Artikel 216ter § 6 Absatz 7 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 10. Februar 1994 und ersetzt durch das Gesetz vom 18. März 2018, werden die Wörter "in Artikel 460ter" durch die Wörter "in Artikel 669" ersetzt.


	Art. 58 - In Artikel 344 Absatz 3 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 21. Dezember 2009 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. März 2022, werden die Wörter "in Buch 2 Titel 1, 1bis und 1ter, in Artikel 417/12, in Artikel 394, wenn sie gegenüber einem oder mehreren Polizeibeamten aufgrund ihrer Eigenschaft begangen wurden, in Artikel 417/2 Absatz 3 Nr. 2 oder in Artikel 428 § 5 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in Buch 2 Titel 1, Titel 4 Kapitel 1 und Titel 8 Kapitel 1 bis 3, in Artikel 139, in Artikel 97, wenn sie gegenüber einem oder mehreren Polizeibeamten aufgrund ihrer Eigenschaft begangen wurden, in Artikel 118 oder in Artikel 225 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 59 - In Artikel 464/1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 11. Februar 2014, werden in § 5 Absatz 8, abgeändert durch das Gesetz vom 5. Mai 2019, die Wörter "gemäß Artikel 460ter" durch die Wörter "gemäß Artikel 669" ersetzt.


	Art. 60 - In Artikel 464/12 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 11. Februar 2014, wird in § 3, abgeändert durch das Gesetz vom 28. November 2021, Absatz 1 wie folgt ersetzt:

	"Die ersuchte Person oder das ersuchte Institut, wie erwähnt in § 1, ist verpflichtet, unverzüglich ihre/seine Mitwirkung bei der Durchführung der in den Paragraphen 1 und 2 erwähnten Maßnahmen zu gewähren."


	Art. 61 - In Artikel 464/13 § 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 11. Februar 2014 und ersetzt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016, wird Absatz 2 wie folgt ersetzt:

	"Sie sind verpflichtet, ihre Mitwirkung zu gewähren."


	Art. 62 - Artikel 464/27 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 11. Februar 2014 und wieder aufgenommen durch das Gesetz vom 18. März 2018, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "im Sinne der Artikel 479, 480 und 481 des Strafgesetzbuches" aufgehoben.

	2. In § 3 Absatz 1 Nr. 1 werden die Wörter "in Artikel 324bis" durch die Wörter "in Artikel 406" ersetzt.




	Art. 63 - Artikel 464/31 § 2 Absatz 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 11. Februar 2014, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Nr. 1 werden die Wörter "Artikel 507" durch die Wörter "Artikel 665" ersetzt.

	2. In Nr. 3 werden die Wörter "von Artikel 507 Absatz 1" durch die Wörter "von Artikel 665 Absatz 1 Nr. 1" ersetzt.


	Art. 64 - In Artikel 464/33 § 2 Absatz 2 Nr. 5 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 11. Februar 2014, werden die Wörter "von Artikel 507 Absatz 1" durch die Wörter "von Artikel 665 Absatz 1 Nr. 1" ersetzt.


	Art. 65 - In Artikel 464/34 § 2 Absatz 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 11. Februar 2014, werden die Wörter "von Artikel 507 Absatz 1" durch die Wörter "von Artikel 665 Absatz 1 Nr. 1" ersetzt.


	Art. 66 - Artikel 520quinquies § 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 5. Mai 2019, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 2 werden die Wörter "im Sinne der Artikel 479, 480 und 481 des Strafgesetzbuches" aufgehoben und die Wörter "in Artikel 324bis" durch die Wörter "in Artikel 406" ersetzt.

	2. In Absatz 3 werden die Wörter "in Artikel 324bis" durch die Wörter "in Artikel 406" ersetzt.

	3. In Absatz 4 werden die Wörter "Artikel 458" durch die Wörter "Artikel 352" ersetzt.


	Art. 67 - In Artikel 555 desselben Gesetzbuches, wieder aufgenommen durch das Gesetz vom 22. Juni 2005, werden in § 3 Absatz 2 die Wörter "Artikel 458" durch die Wörter "Artikel 352" ersetzt.


	Art. 68 - In Artikel 601 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 8. August 1997, werden die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 69 - In Artikel 623 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 7. April 1964 und abgeändert durch das Gesetz vom 8. August 1997, werden die Wörter "Artikel 489ter" durch die Wörter "Artikel 491" ersetzt.


	Art. 70 - In Artikel 629 § 3 Absatz 2 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016 und abgeändert durch das Gesetz vom 21. März 2022, werden die Wörter "in den Artikeln 417/7 bis 417/24, 417/55 und 417/58 des Strafgesetzbuchs erwähnt sind oder die in den Artikeln 417/25 bis 417/48, 417/52 bis 417/54, 417/59, 417/62 und 417/63 desselben Gesetzbuchs" durch die Wörter "in den Artikeln 134 bis 151, 186 und 189 des Strafgesetzbuches erwähnt sind oder die in den Artikeln 152 bis 175, 183 bis 185, 190, 191 und 192 desselben Gesetzbuches" ersetzt.


Abschnitt 4 - Abänderungen des Gerichtsgesetzbuches


	Art. 71 - In Artikel 32quater/2 § 4 des Gerichtsgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 4. Mai 2016, werden die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 72 - In Artikel 79 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 18. Juli 1991 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 17. Februar 2021, werden die Wörter "in den Artikeln 137 bis 141" jeweils durch die Wörter "in den Artikel 371 bis 386" ersetzt.


	Art. 73 - Artikel 144ter § 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 21. Juni 2001 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 3. August 2016, wird wie folgt abgeändert:

	1. Nummer 1 wird wie folgt ersetzt:

	"1. die Straftaten, die erwähnt sind:

	- in den Artikeln 542 bis 546 und 551 bis 613 des Strafgesetzbuches,

	- in den Artikeln 233, 412 bis 418 und 470 bis 473 des Strafgesetzbuches,

	- in den Artikeln 260 und 261 des Strafgesetzbuches,".

	2. In Nr. 2 werden die Wörter "in Buch 2 Titel 1ter" durch die Wörter "in Buch 2 Titel 4 Kapitel 1" ersetzt.

	3. In Nr. 5 werden die Wörter "in Buch 2 Titel 6 Kapitel 1" durch die Wörter "in Buch 2 Titel 4 Kapitel 4" ersetzt.


	Art. 74 - In Artikel 144quater desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 5. August 2003 und abgeändert durch die Gesetze vom 30. Dezember 2009 und 8. Mai 2019, werden die Wörter "in Buch 2 Titel 1bis des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in Buch 2 Titel 1 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 75 - In Artikel 162 § 2 desselben Gesetzbuches werden in Absatz 4, eingefügt durch das Gesetz vom 5. Februar 2016, die Wörter "Artikel 419 Absatz 2" durch die Wörter "Artikel 107" ersetzt.


	Art. 76 - In Artikel 259bis-19 § 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Dezember 1998, werden die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 77 - In Artikel 315ter desselben Gesetzbuches werden in § 6, eingefügt durch das Gesetz vom 5. Mai 2019 und abgeändert durch das Gesetz vom 28. November 2021, und in § 7 Absatz 3, eingefügt durch das Gesetz vom 28. November 2021, die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" jeweils durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 78 - In Artikel 434/1 § 6 Absatz 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 5. Mai 2019, werden die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 79 - Artikel 548 § 5 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 7. Januar 2014, wird wie folgt ersetzt:

	"Ein Gerichtsvollzieher oder ein Gerichtsvollzieheranwärter der, nachdem er offiziell von einer vorbeugenden einstweiligen Amtsenthebung Kenntnis erhalten hat, sein Amt weiterhin ausübt, wird mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu einem Jahr und mit einer Geldbuße von 26 bis zu 500 EUR bestraft."


	Art. 80 - In Artikel 555/1bis § 6 Absatz 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 5. Mai 2019, werden die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 81 - In Artikel 569 desselben Gesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 19. Januar 2022, werden die Wörter "Artikel 391octies des Strafgesetzbuches" jeweils durch die Wörter "Artikel 296 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 82 - In Artikel 572bis desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 30. Juli 2013 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2022, werden die Wörter "Artikel 391octies des Strafgesetzbuches" jeweils durch die Wörter "Artikel 296 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 83 - In Artikel 1253/4 § 2 Absatz 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 21. Dezember 2018, werden die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 84 - In Artikel 1253ter/5 Absatz 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 30. Juli 2013 und abgeändert durch das Gesetz vom 8. Mai 2014, werden die Wörter "in den Artikeln 375, 398 bis 400, 402, 403 oder 405 des Strafgesetzbuches erwähnten Tat schuldig gemacht hat oder versucht hat, eine in den Artikeln 375, 393, 394 oder 397 desselben Gesetzbuches erwähnte Tat zu begehen" durch die Wörter "in den Artikeln 138, 143 fünfter Gedankenstrich, 144 fünfter Gedankenstrich, 194, 195, 196 oder 198 des Strafgesetzbuches erwähnten Tat schuldig gemacht hat oder versucht hat, eine in den Artikeln 96, 97, 138, 143 fünfter Gedankenstrich oder 144 fünfter Gedankenstrich desselben Gesetzbuches erwähnte Tat zu begehen" ersetzt.


	Art. 85 - In Artikel 1253sexies § 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 14. Juli 1976, werden die Wörter "Artikel 507 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 665 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 86 - In Artikel 1389bis/4 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 29. Mai 2000, werden die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 87 - In Artikel 1391/3 Absatz 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 18. Juni 2018, werden die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 88 - In Artikel 1394/3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 12. Mai 2014, werden die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 89 - In Artikel 1394/27 § 4 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Oktober 2015, werden die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 90 - In Artikel 1502 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 29. Mai 2000, werden die Wörter "der Artikel 490bis und 507" durch die Wörter "der Artikel 495, 496 und 665" ersetzt.


	Art. 91 - In Artikel 1675/18 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 5. Juli 1998, werden die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 92 - In Artikel 1675/22 § 2 Absatz 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016, werden die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 93 - In Artikel 1728 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 21. Februar 2005 und ersetzt durch das Gesetz vom 18. Juni 2018, werden in § 2 Absatz 2 die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


Abschnitt 5 - Abänderungen des Sozialstrafgesetzbuches


	Art. 94 - In Artikel 51 des Sozialstrafgesetzbuches werden die Wörter "in den Artikeln 433quinquies bis 433octies des Strafgesetzbuches und in den Artikeln 77bis bis 77quinquies des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern" durch die Wörter "in den Artikeln 258 bis 261 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 95 - In Artikel 79 Absatz 1 desselben Gesetzbuches werden die Wörter "Artikel 460ter des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 669 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 96 - In Artikel 231 desselben Gesetzbuches werden die Wörter "der Artikel 196, 197, 210bis und 496 des Strafgesetzbuches und der Bestimmungen des Königlichen Erlasses vom 31. Mai 1933 über die in Sachen Zuschüsse, Entschädigungen und Beihilfen abzugebenden Erklärungen" durch die Wörter "der Artikel 451, 479, 480 und 691 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


Abschnitt 6 - Abänderungen des Gesetzes vom 17. Mai 2006 über die externe Rechtsstellung der zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Personen und die dem Opfer im Rahmen der Strafvollstreckungsmodalitäten zuerkannten Rechte


	Art. 97 - Artikel 25 § 2 Buchstabe d) des Gesetzes vom 17. Mai 2006 über die externe Rechtsstellung der zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Personen und die dem Opfer im Rahmen der Strafvollstreckungsmodalitäten zuerkannten Rechte, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 4. Mai 2020, wird wie folgt abgeändert:

	1. Der erste Gedankenstrich wird wie folgt ersetzt:

	"den Artikeln 82 bis 88, 90 bis 92, 96 bis 98, 100, 101, 112 bis 119, 121 bis 127, 134 bis 149, 151 bis 166, 171 bis 174, 183, 185, 196, 197, 198, 200 Absatz 1 Nr. 2 bis 4, 201 Absatz 1 Nr. 2 bis 4, 202 Nr. 2 bis 4, 206 bis 212, 214, 215, 219 bis 222, 223 bis 225, 227 bis 229, 230, 231, 232, 233, 236, 258 bis 261, 265, 288, 289, 290, 291, 307 und 308, 318 bis 321, 322 bis 324, 328 bis 331, 333 bis 335, 338, 339, 371, 373 bis 375, 384 bis 386, 404 und 405, 407 bis 409, 413 §§ 1 Nr. 1 und 2, 464, 469 §§ 1 Nr. 4, 2 und 3, 473 §§ 2 Nr. 3 und 3, 509, 520, 523, 552, 557 bis 560, 685 zweiter Gedankenstrich des Strafgesetzbuches".

	2. Der zweite Gedankenstrich und der sechste Gedankenstrich werden aufgehoben.


	Art. 98 - Artikel 26 § 2 Buchstabe d) desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 4. Mai 2020, wird wie folgt abgeändert:

	1. Der erste Gedankenstrich wird wie folgt ersetzt:

	"den Artikeln 82 bis 88, 90 bis 92, 96 bis 98, 100, 101, 112 bis 119, 121 bis 127, 134 bis 149, 151 bis 166, 171 bis 174, 183, 185, 196, 197, 198, 200 Absatz 1 Nr. 2 bis 4, 201 Absatz 1 Nr. 2 bis 4, 202 Nr. 2 bis 4, 206 bis 212, 214, 215, 219 bis 222, 223 bis 225, 227 bis 229, 230, 231, 232, 233, 236, 258 bis 261, 265, 288, 289, 290, 291, 307 und 308, 318 bis 321, 322 bis 324, 328 bis 331, 333 bis 335, 338, 339, 371, 373 bis 375, 384 bis 386, 404 und 405, 407 bis 409, 413 §§ 1 Nr. 1 und 2, 464, 469 §§ 1 Nr. 4, 2 und 3, 473 §§ 2 Nr. 3 und 3, 509, 520, 523, 552, 557 bis 560, 685 zweiter Gedankenstrich des Strafgesetzbuches".

	2. Der zweite Gedankenstrich und der sechste Gedankenstrich werden aufgehoben.


	Art. 99 - In Titel 5 Kapitel 4 desselben Gesetzes, werden in Artikel 26/1, eingefügt durch das Gesetz vom 14. Dezember 2012, die Wörter "in Artikel 382bis Absatz 1 Nr. 4" durch die Wörter "in Artikel 189" ersetzt.


	Art. 100 - Artikel 32 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 29. Juni 2021, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "in den Artikeln 371/1 bis 378 des Strafgesetzbuches erwähnter Taten oder wegen in den Artikeln 379 bis 387 desselben Gesetzbuches erwähnter Taten" durch die Wörter "in den Artikeln 134 bis 149 oder 151 des Strafgesetzbuches erwähnter Taten oder wegen in den Artikeln 152 bis 168, 171 bis 174, 183 oder 185 desselben Gesetzbuches erwähnter Taten" ersetzt.

	2. In § 2 Absatz 1 werden die Wörter "in Buch 2 Titel 1ter des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in Buch 2 Titel 4 Kapitel 1 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 101 - Artikel 41 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 5. Mai 2019, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 werden die Wörter "in den Artikeln 371/1 bis 378 des Strafgesetzbuches erwähnten Taten oder wegen in den Artikeln 379 bis 387 desselben Gesetzbuches erwähnter Taten" durch die Wörter "in den Artikeln 134 bis 149 oder 151 des Strafgesetzbuches erwähnten Taten oder wegen in den Artikeln 152 bis 168, 171 bis 174, 183 oder 185 desselben Gesetzbuches erwähnter Taten" ersetzt.

	2. In § 2 werden die Wörter "in Buch 2 Titel 1ter des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in Buch 2 Titel 4 Kapitel 1 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 102 - In Artikel 95/1 § 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 14. Dezember 2012, werden die Wörter "in Artikel 382bis Absatz 1 Nr. 4 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in Artikel 189 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 103 - In Artikel 95/3 § 2 Absatz 3 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 26. April 2007 und abgeändert durch die Gesetze vom 1. Februar 2016 und 5. Februar 2016, werden die Wörter "in den Artikeln 371/1 bis 378 des Strafgesetzbuches erwähnter Taten oder wegen in den Artikeln 379 bis 387 desselben Gesetzbuches erwähnter Taten" durch die Wörter "in den Artikeln 134 bis 149 oder 151 des Strafgesetzbuches erwähnter Taten oder wegen in den Artikeln 152 bis 168, 171 bis 174, 183 oder 185 desselben Gesetzbuches erwähnter Taten" ersetzt.


	Art. 104 - In Artikel 95/7 § 2 Absatz 3 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 26. April 2007 und abgeändert durch die Gesetze vom 1. Februar 2016 und 4. Mai 2020, werden die Wörter "in den Artikeln 371/1, 371/2, 372, 373 Absatz 2 und 3, 375, 376 Absatz 2 und 3 oder 377 Absatz 1, 2, 4 und 6 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "in den Artikeln 135 bis 146, 148 oder 149 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


Abschnitt 7 - Abänderungen des Wirtschaftsgesetzbuches


	Art. 105 - In Artikel III.34 § 3 Nr. 1 des Wirtschaftsgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 17. Juli 2013, werden die Wörter "in den Artikeln 486, 489bis und 489ter" durch die Wörter "in den Artikeln 490 und 491" ersetzt.


	Art. 106 - In Artikel XV.6/1 § 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 18. April 2017, werden die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 107 - In Artikel XV.8 § 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 20. November 2013 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2018, werden die Wörter "in den Artikeln 196, 197, 210bis, 299 und 494 und Buch II Titel IX Kapitel II Abschnitt III" durch die Wörter "in den Artikeln 451, 478, 479 bis 485, 489 bis 497 und 671" ersetzt.


	Art. 108 - In Artikel XV.60/9 Absatz 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 29. September 2020, werden die Wörter "Artikel 460ter des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 669 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 109 - In Artikel XX.18 § 3 Absatz 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 11. August 2017, werden die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 110 - In Artikel XX.23 § 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 11. August 2017 und abgeändert durch das Gesetz vom 7. Juni 2023, werden die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 111 - In Artikel XX.25 § 3 Absatz 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 11. August 2017 und abgeändert durch das Gesetz vom 7. Juni 2023, werden die Wörter "Artikel 458 des Strafgesetzbuches" durch die Wörter "Artikel 352 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 112 - In Artikel XX.154 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 11. August 2017, werden die Wörter "in den Artikeln 489, 489bis, 489ter, 490bis oder 492bis" durch die Wörter "in den Artikeln 476, 490, 491 oder 496" ersetzt.


Abschnitt 8 - Durch die Reform des Strafgesetzbuches notwendig gewordene Abänderungen verschiedener Texte


	Art. 113 - In Artikel 26 des Gesetzes vom 30. Juli 1981 zur Ahndung bestimmter Taten, denen Rassismus oder Xenophobie zugrunde liegen, werden die Wörter "einer Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu einem Jahr und einer Geldbuße von 50 EUR bis 1.000 EUR oder mit nur einer dieser Strafen" durch die Wörter "einer Strafe der Stufe 1" ersetzt.


	Art. 114 - Artikel 7 des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die Bevölkerungsregister, die Personalausweise, die Ausländerkarten und die Aufenthaltsdokumente, abgeändert durch das Gesetz vom 15. Dezember 2013, wird wie folgt ersetzt:

	"Mit Ausnahme von Artikel 6 § 10 werden Verstöße gegen die vorhergehenden Artikel, ihre Ausführungserlasse und die in Artikel 5 erwähnten Gemeindeverordnungen mit einer Strafe der Stufe 1 bestraft."


	Art. 115 - In Artikel 4 des Gesetzes vom 23. März 1995 zur Ahndung der Leugnung, Verharmlosung, Rechtfertigung oder Billigung des während des zweiten Weltkrieges vom deutschen nationalsozialistischen Regime begangenen Völkermordes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. Dezember 2018, werden die Wörter "des vorliegenden Gesetzes" durch die Wörter "von Artikel 256 des Strafgesetzbuches" ersetzt.


	Art. 116 - In Artikel 24 des Gesetzes vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung bestimmter Formen von Diskriminierung werden die Wörter "einer Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu einem Jahr und einer Geldbuße von 50 EUR bis 1.000 EUR oder mit nur einer dieser Strafen" durch die Wörter "einer Strafe der Stufe 1" ersetzt.


	Art. 117 - In Artikel 29 des Gesetzes vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung der Diskriminierung zwischen Frauen und Männern werden die Wörter "einer Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu einem Jahr und einer Geldbuße von 50 EUR bis 1.000 EUR oder mit nur einer dieser Strafen" durch die Wörter "einer Strafe der Stufe 1" ersetzt.




KAPITEL 4 ­ Aufhebungsbestimmungen


	Art. 118 - Nachstehende Bestimmungen werden aufgehoben:

	1. Buch 2 des Strafgesetzbuches vom 8. Juni 1867,

	2. im Strafprozessgesetzbuch:

	a) in Artikel 28quinquies § 1, eingefügt durch das Gesetz vom 12. März 1998, in Artikel 57 § 1, eingefügt durch das Gesetz vom 12. März 1998, in Artikel 464/1 § 5 Absatz 2 und in Artikel 524bis § 3, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Dezember 2002, der folgende Satz: "Wer diese Schweigepflicht verletzt, wird mit den in Artikel 458 des Strafgesetzbuches vorgesehenen Strafen bestraft.",

	b) Artikel 34 letzter Absatz,

	c) Artikel 46bis § 4 Absatz 2, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 6. Dezember 2022,

	d) Artikel 46bis/1 § 2 letzter Absatz, eingefügt durch das Gesetz vom 17. Mai 2017 und abgeändert durch das Gesetz vom 6. Dezember 2022,

	e) Artikel 46ter § 2 letzter Absatz, eingefügt durch das Gesetz vom 6. Januar 2003 und abgeändert durch das Gesetz vom 6. Dezember 2022,

	f) Artikel 46quater § 4 letzter Absatz, eingefügt durch das Gesetz vom 29. März 2012 und abgeändert durch das Gesetz vom 6. Dezember 2022,

	g) in Artikel 62 § 1 letzter Absatz, ersetzt durch das Gesetz vom 21. November 2016, der folgende Satz: "Wer diese Geheimhaltungspflicht verletzt, wird mit den in Artikel 458 des Strafgesetzbuches vorgesehenen Strafen bestraft.", 

	h) Artikel 77, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 8. April 2002,

	i) Artikel 90quater § 4 Absatz 3, eingefügt durch das Gesetz vom 30. Juni 1994 und ersetzt durch das Gesetz vom 6. Dezember 2022,

	j) Artikel 112undecies, eingefügt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016,

	k) Artikel 163 Absatz 3 und 4, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 7. Februar 2003,
	
	l) in Artikel 195 Absatz 2, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 24. Dezember 1993, der folgende Satz: "Wenn der Richter den Betreffenden zu einer Geldbuße verurteilt, berücksichtigt er für die Bestimmung des Betrags die vom Angeklagten vorgebrachten Angaben mit Bezug auf seine soziale Lage.",

	m) Artikel 195 Absatz 6, eingefügt durch das Gesetz vom 20. Juli 2005,

	n) Artikel 317 letzter Absatz, ersetzt durch das Gesetz vom 21. Dezember 2009,

	o) Artikel 328 letzter Absatz, ersetzt durch das Gesetz vom 21. Dezember 2009 und abgeändert durch das Gesetz vom 5. Februar 2016,

	p) in Artikel 448 die Wörter "; andernfalls droht dem Greffier, der das Schriftstück in Empfang genommen hat, ohne diese Formalität einzuhalten, eine Geldbuße von 1,25 EUR",

	q) in Artikel 449 die Wörter "; andernfalls droht dieselbe Geldbuße",

	r) Artikel 450 letzter Absatz,

	s) in Artikel 453 die Wörter "; andernfalls drohen dieselben Strafen",

	t) in Artikel 463 Absatz 2 die Wörter "; ansonsten droht dem Greffier eine Geldbuße von 1,25 EUR",

	u) Artikel 464/12 § 3 Absatz 2 und 3, eingefügt durch das Gesetz vom 11. Februar 2014 und abgeändert durch das Gesetz vom 28. November 2021,

	v) Artikel 464/24 § 3 Absatz 1, eingefügt durch das Gesetz vom 11. Februar 2014 und abgeändert durch das Gesetz vom 18. März 2018,

	3. das Gesetz vom 12. Dezember 1817 zur Festlegung von Strafen gegen Personen, die nicht der Militärgerichtsbarkeit unterstehen und die Fahnenflucht von Angehörigen der Land- oder Seestreitkräfte begünstigen,

	4. im Dekret vom 20. Juli 1831 über die Presse:

	a) Artikel 2,

	b) Artikel 3, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 6. April 1847,

	c) die Artikel 4 bis 6,

	d) die Artikel 7 und 8, zuletzt abgeändert durch den Erlass des Regenten vom 26. Juni 1947 zur Einführung des Stempelsteuergesetzbuches,

	e) Artikel 10,
	
	f) Artikel 12, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 25. März 1891,

	g) Artikel 15, zuletzt abgeändert durch das Strafgesetzbuch vom 6. Juni 1867,

	5. das Gesetz vom 6. April 1847 zur Ahndung von Beleidigungen gegenüber dem König, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 14. Februar 2014,

	6. das Gesetz vom 12. März 1858 über die Verbrechen und Vergehen, die die internationalen Beziehungen gefährden können, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 23. Januar 2003,

	7. das Gesetz vom 11. Juni 1889 über Drucksachen oder Formulare, die den Anschein von Banknoten oder anderen Papierwerten erwecken,

	8. das Erlassgesetz vom 20. August 1915 über die Zerstörung oder Beschädigung der durch die Armee errichteten Verteidigungsanlagen,
	
	9. der Königliche Erlass vom 31. Mai 1933 über die in Sachen Zuschüsse, Entschädigungen und Beihilfen abzugebenden Erklärungen, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 17. Februar 2021,

	10. das Gesetz vom 29. Juli 1934 über das Verbot von Privatmilizen, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 25. Juli 2008,

	11. das Erlassgesetz vom 10. April 1941 über das Verbot wirtschaftlicher Beziehungen mit dem Feind,

	12. im Gesetz vom 2. März 1954 zur Vorbeugung und Ahndung der Beeinträchtigung der freien Ausübung der durch die Verfassung festgelegten souveränen Gewalten:

	a) Artikel 1 Absatz 2, ersetzt durch das Gesetz vom 6. Juli 2017,

	b) die Artikel 2 und 3, ersetzt durch das Gesetz vom 6. Juli 2017,

	c) die Artikel 4 und 5,

	13. das Gesetz vom 1. August 1979 über Dienste in einer fremden Armee oder Truppe, die sich auf dem Staatsgebiet eines ausländischen Staates befindet, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 22. April 2003,

	14. im Gesetz vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern:

	a) die Artikel 77bis und 77ter, eingefügt durch das Gesetz vom 13. April 1995 beziehungsweise 10. August 2005 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 24. Juni 2013,

	b) Artikel 77quater, eingefügt durch das Gesetz vom 10. August 2005 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 31. Mai 2016,

	c) Artikel 77quinquies, eingefügt durch das Gesetz vom 10. August 2005 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 24. Juni 2013, 

	d) Artikel 77sexies, eingefügt durch das Gesetz vom 10. August 2005 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 31. Mai 2016,

	15. im Gesetz vom 30. Juli 1981 zur Ahndung bestimmter Taten, denen Rassismus oder Xenophobie zugrunde liegen:

	a) die Artikel 19 bis 25, abgeändert durch das Gesetz vom 5. Mai 2019,

	16. im Gesetz vom 23. März 1995 zur Ahndung der Leugnung, Verharmlosung, Rechtfertigung oder Billigung des während des zweiten Weltkrieges vom deutschen nationalsozialistischen Regime begangenen Völkermordes:

	a) Artikel 1, abgeändert durch die Gesetze vom 7. Mai 1999 und 26. Juni 2000,

	b) die Artikel 2 und 3,

	17. Artikel 145 § 3bis des Gesetzes vom 13. Juni 2005 über die elektronische Kommunikation, eingefügt durch das Gesetz vom 25. April 2007,

	18. die Artikel 21 bis 23 des Gesetzes vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung bestimmter Formen von Diskriminierung,

	19. im Gesetz vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung der Diskriminierung zwischen Frauen und Männern:

	a) die Artikel 26 bis 28,

	b) die Artikel 28/1 und 28/2, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Mai 2014,

	20. das Gesetz vom 22. Mai 2014 zur Bekämpfung des Sexismus im öffentlichen Raum und zur Abänderung des Gesetzes vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung der Diskriminierung zwischen Frauen und Männern im Hinblick auf die Unterstrafestellung der diskriminierenden Handlung.




KAPITEL 5 ­ Inkrafttretungsbestimmung


	Art. 119 - Vorliegendes Gesetz tritt zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

	
	Gegeben zu Brüssel, den 29. Februar 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

